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Angaben zum Standrohrwasserzähler 

 

Ausgabe am:     ______________________     Zählernummer:  _______________     DN32       DN50 
 
Zählerstand in m³:   ___________________    Zählergröße:   ___________      Eich Jahr:  ________ 
               
 Ausgabe mit Hydrantenschlüssel     Ausgabe ohne Hydrantenschlüssel 
 

Mietkaution 
Der im Vertrag zu o.g. Zählernummer genannte Kunde hat für die mietweise Überlassung eines 
Standrohrwasserzählers durch Vorab-Überweisung eine Kaution veranlasst in Höhe von: 
 
  1.200,00 EUR (eintausendzweihundert Euro) für Standrohrwasserzähler DN 50 (C-Abgang) 
     600,00 EUR (sechshundert Euro)    für Standrohrwasserzähler DN 32 (1“-Abgang) 
 
Bankverbindung für die Rücküberweisung an den Kunden: 
 
Name Kontoinhaber:                                                       IBAN: DE________________________________ 
 
Rückgabe am:              ______________________    Zählerstand in m³:     ______________________     
            
Der Standrohrzähler wurde im ordnungsgemäßen Zustand mit allen Anbauteilen und Schutzkappen 
vorgeführt und zurückgegeben.   ja  nein 
 

 Standrohr ohne Beschädigung                         Standrohr mit Beschädigungen gemäß Rückgabeformular im Schadensfall 

Bauvorhaben: 
 
               
(genaue Anschrift/Lage) 

 
Die mir (uns) ausgehändigten Mietbedingungen, 
Behandlungsvorschriften für Standrohrwasser-
zähler und Benutzung von Hydranten werden von 
mir (uns) bestätigt und anerkannt. Über das o.g. 
Konto erteile(n) ich (wir) hiermit die Einzugs-
ermächtigung für Rechnungsbeträge aus der 
Abrechnung des Standrohrwasserzählers. 
Die Abrechnung erfolgt nach Kontrolle des 
Standrohrwasserzählers und Bearbeitung in der 
Geschäftsstelle der Stadtwerke Barsinghausen 
GmbH. Der Sicherheitsbetrag wird mit den 
Forderungen aus Verbrauch und Miete 
verrechnet. 

Haftung      
Der Mieter verpflichtet sich, den Standrohrwasserzähler entsprechend der „Bestimmungen über die Benutzung von 
Standrohrwasserzählern und Unterflurhydranten“ zu benutzen. Er steht verschuldungsunabhängig für Beschädigungen 
und Abhandenkommen sowie für Schäden, die durch die Benutzung des Standrohrwasserzählers der Vermieterin oder 
einen Dritten entstehen, ein. Diebstähle sind unverzüglich bei der zuständigen Polizeibehörde und der Vermieterin 
schriftlich anzuzeigen. 
 
________________________________   ________________________________ 
(Unterschrift Mieter/Kontoinhaber)    (Unterschrift Stadtwerke Barsinghausen GmbH) 

Beauftragte Personen nur mit Bevollmächtigungsnachweis! 

Anlage 4 

Rechnungsanschrift: 
 
Firma:  ______________________________________ 
 
Vorn./Name: ______________________________________ 
 
Straße:  ______________________________________ 
 
PLZ/Ort: ______________________________________ 


